
Führerprüfung

Verkehrszulassungsverordnung VZV

Art. 22 Praktische Führerprüfung
1. Mit der praktischen Führerprüfung stellt der Verkehrsexperte fest, ob der

Gesuchsteller fähig ist, ein Motorfahrzeug der entsprechenden Kategorie
unter Einhaltung der Verkehrsregeln auch in schwierigen
Verkehrssituationen vorausschauend und mit Rücksicht auf die übrigen
Verkehrsteilnehmer zu führen. 

2. Die Zulassungsbedingungen und der Prüfungsstoff richten sich nach
Anhang 12. 

3. Keine praktische Führerprüfung haben abzulegen: 
• Inhaber eines Führerausweises der Kategorie B oder der

Unterkategorie B1, die einen Führerausweis der Unterkategorie A1
erwerben wollen und die praktische Grundschulung nach Artikel
19 abgeschlossen haben; 

• Personen, die einen Führerausweis der Spezialkategorien G oder
M erwerben wollen. Artikel 28 Absatz 2 bleibt vorbehalten; 

• Inhaber eines Führerausweises der Kategorie C oder der
Unterkategorie C1, die einen Führerausweis der Unterkategorie
D1 erwerben wollen. 

4. Stellt sich bei der praktischen Führerprüfung heraus, dass der
Gesuchsteller die Verkehrsregeln nur ungenügend kennt, so ordnet die
Zulassungsbehörde eine neue Prüfung der Basistheorie an.

Art. 23 Wiederholung
1. Wer die praktische Führerprüfung zweimal nicht besteht, wird zu einer

weiteren Führerprüfung nur zugelassen, wenn ein Fahrlehrer bescheinigt,
dass die Fahrausbildung abgeschlossen ist. 

2. Wer die praktische Führerprüfung dreimal nicht besteht, kann zu einer
vierten Prüfung nur aufgrund eines die Eignung bestätigenden Tests
nach Artikel 16 Absatz 3 zugelassen werden. 


